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§ 246 StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Nach der Vernehmung des Angeklagten sind die Beweise in der vom Vorsitzenden bestimmten Ordnung
vorzuflhren und in der Regel die vom Anklager vorgebrachten Beweise zuerst aufzunehmen.

2. (2)Der Anklager und der Angeklagte kénnen im Laufe der Hauptverhandlung Beweismittel fallen lassen, jedoch
nur, wenn der Gegner zustimmt.

In Kraft seit 31.12.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 246 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


